
FAMILIEN ENDLICH

ENTLASTEN!

JA am 27. September
zur Erhöhung der Kinderabzüge
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«Einmal mehr gehts ans Portemonnaie der Alleinstehenden»
Singles zahlen mehr Steuern 
und haben schlechtere 
Sozialleistungen als Ver-
heiratete und Familien 
mit Kindern. Sylvia Locher 
vom Verein Pro Single fürch-
tet, dass die Alleinstehenden 
nach der Ab stimmung vom 
27. September noch mehr 
zur Kasse gebeten werden. 

Bundesrat und Parlament 
wollen bei der Volksab-
stimmung vom 27. Sep-
tember die Bundessteuern 
ändern: Die Kinderdritt-

betreuungsabzüge sollen von 10 100 
auf 25 000 Franken, die Kin derabzüge 
von 6500 auf 10 000 Franken pro Kind 
erhöht werden – egal wie hoch das 
Einkommen ist. Zudem soll ein zwei-
wöchiger bezahlter Vaterschaftsur-
laub eingeführt werden. Finanziert 
werden soll er über Lohnabzüge. «All 
das geht einmal mehr ans Porte-
monnaie der Alleinstehenden», kriti-
siert Sylvia Locher, Präsidentin des 
Vereins Pro Single Schweiz, der sich 
für die Rechte von Alleinstehenden 
einsetzt. Die Singles würden jetzt 
schon klar benachteiligt.

Jede sechste in der Schweiz leben-
de Person ist alleinstehend. Singles 
müssen allein für die Miete au� om-
men und haben verhältnismässig hö-
here Lebenskosten. Ihr Einkommen 
ist aber tiefer. Der durchschnittliche 
Haushalt hat knapp 7000 Franken im 
Monat zur Verfügung.  Paare mit Kin-
dern kommen laut Bundesamt für Sta-
tistik im Mittel auf knapp 9800 Fran-
ken, Singles auf gut 4000 Franken. 
Diese aktuellsten Zahlen stammen 
aus den Jahren 2015 bis 2017. 

Benachteiligung bei den
Sozialversicherungen
Dazu kommt: «Sämtliche Haushalte, 
die aus mehr als einer Person beste-

hen, haben Anspruch auf Leistungen, 
welche die Singles nicht einfordern 
können», stellt Locher fest. Beispiel 
Sozialversicherungen: AHV, IV und 
Pensionskassen zahlen nicht nur eine 
Altersrente, sondern diverse Zusatz-
leistungen rund um Ehe und Familie. 
Für Locher ist klar, dass Ledige und 
kinderlose Personen ein System � -
nanzieren, das nicht mehr den Le-
bensrealitäten entspricht. «Die Ehe-
frau ist von der AHV-Beitragsp� icht 
befreit, denn sie ist mit dem Lohn des 
Manns bei der AHV versichert, wenn 
er mindestens Beiträge von 964 Fran-
ken pro Jahr einzahlt», bemängelt sie. 
Das  führe zu AHV-Ausfällen von rund 
200 Millionen Franken pro Jahr. 
 Zudem erhalten Verheiratete zwei 
Individual ren ten, die zusammen auf 
150 Prozent der Maximalrente be-
grenzt sind. «Selbst wenn die Ehefrau 
nie berufstätig war, erhält sie diese 
Rente», sagt Locher. 

Volksabstimmung vom 27. September: Weitere Vorteile für Familien 

«Mehrper-
sonenhaus-
halte haben 
Anspruch 
auf Leistun-
gen, die 
Singles nicht 
einfordern 
können»
Sylvia Locher, 
Präsidentin Verein 
Pro Single Schweiz

Aktuell Volksabstimmung

Im Todesfall pro� tiert die Witwe 
von Renten. Auch kinderlose Frauen 
haben ein Anrecht darauf, falls sie 
beim Tod des Mannes älter als 45 Jah-
re sind. 2017 zahlte die AHV laut dem 
Bundesamt für Sozialversicherungen 
Witwenrenten von 1,6 Milliarden aus. 
Mehr noch: Nach dem Tod des Part-
ners erhalten Witwen  einen Zuschlag 
von 20 Prozent auf die eigene Rente. 
1,2 Milliarden Franken � ossen so 2017 
in die Kassen der Hinterbliebenen. 
«Beim verstor benen Ehemann ist 
bloss ein durchschnittliches Jahres-
einkommen von 56 400 Franken nö-
tig, damit eine Witwe eine AHV-Voll-
rente erhält. Für diese muss die Frau 
selbst nie erwerbstätig gewesen sein», 
so Locher. 

Aus der AHV-Statistik 2017 geht her-
vor, dass Ledige eine Rente von durch-
schnittlich 1875 Franken pro  Monat 
beziehen – während die Durchschnitts-
rente einer Witwe 2159 Franken be-
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«Einmal mehr gehts ans Portemonnaie der Alleinstehenden»

Unzulängliches 
Obst
Beni Frenkel
Kolumnist

Deutschland hat der Welt viele gute 
 Sachen beschert: Hanuta, Haribo und 
die Milchschnitte. Und natürlich Aldi. 

Ich bin jedes Mal überrascht, wenn ich vor 
der Aldi-Kasse stehe und die Kassiererin 
für drei volle Einkaufssäcke weniger als 
100 Franken verlangt.

Bei Aldi kaufe ich alles ein – ausser Obst 
und Gemüse. Denn in meiner Filiale gibt es 
ein Plakat: «Berühren der Lebensmittel ver-
p� ichtet zum Kauf.» Leider gehöre ich zu den 
Leuten, die alles berühren müssen. Und da 
würde selbst der Einkauf im Aldi sehr teuer.

Vergangene Woche war ich mit meinem 
Sohn im Aldi. Ich schärfte ihm ein, das Obst 
und Gemüse nicht anzufassen und einen 
 weiten Bogen darum zu machen. Ich fühlte 
mich wie Gott, der zu Adam und Eva sprach: 
«Berühret nicht den Apfel, sonst müsst ihr 
ihn bezahlen!»

Leider konnte der Sohnemann der Ver-
suchung nicht widerstehen und hielt eine 
Melone in der Hand. Eine Honigmelone. 
Ich kaufte sie, wie vorgeschrieben.

Am Abend schickte ich Aldi einen Fragen-
katalog. Ich will ja nicht, dass ich etwas 
 Falsches mache. Der Pressesprecher antwor-
tete dann ganz freundlich – sein Ton war 
nicht so forsch wie das Plakat im Laden. Die 
Verkäuferinnen und Verkäufer würden keine 
Kunden ahnden, wenn diese zum Beispiel 
 einen Apfel anfassen und wieder ins Gestell 
zurücklegen. Und zudem gelte: Wenn Obst 
und Gemüse «unzulänglich, ungeniessbar 
oder defekt» seien, so dürfe man diese Pro-
dukte  ungestraft zurücklegen. 

Toll. Ab jetzt beisse ich probeweise in 
 jeden Aldi-Apfel rein.

Konsument 
Frenkel

Unzulängliches 
trägt – eine Di� erenz von 15 Prozent. 
Locher fordert deshalb die Streichung 
von neuen Witwenrenten für Frauen 
ohne Betreuungsp� ichten.

Alle Eltern erhalten zusätzlich Er-
ziehungsgutschriften. Diese kommen 
ihnen zugute, wenn sie ihre Kinder 
zu Hause betreuen. Für jedes Jahr, in 
dem eine Mutter oder ein Vater Kin-
der unter 16 Jahren betreut, werden 
ihnen Erziehungsgutschriften gutge-
schrieben. Während der Ehe erhal-
ten beide Partner die halbe Erzie-
hungsgutschrift.

Erziehungsgutschriften erhöhen 
somit das massgebende durchschnitt-
liche Jahreseinkommen und können 
den Rentenbetrag bis zur Maximal-
rente beein� ussen. «Die Kasse be-
kommt für diese Leistungen keine 
Einzahlungen von den Begünstigten, 
also müssen die restlichen Prämien-
zahlenden für diese Leistungen auf-
kommen», sagt Locher. «Eine nicht 
berufstätige Frau mit Kindern kann 
sich damit die bessere Altersrente 
 sichern als eine berufstätige Frau 
ohne Kinder in einem Tie� ohnjob.»

Auch in der zweiten Säule subven-
tionieren Ledige ohne Kinder Ehe- 
und andere Paare. Locher stört sich 
am Begri�  «individueller Sparpro-
zess». Wenn es sich tatsächlich um 
ein individuelles Konto handeln wür-
de, müssten die Versicherten dar über 
bestimmen können, wem das Geld 
nach ihrem Ableben gehören soll. 
«Eine Witwe oder ein Witwer  erhalten 
eine Rente, obwohl die  Prämien nicht 
von ihnen selbst eingezahlt wurden. 
Bei ledigen Personen, die keine Kin-
der haben, bleibt ihr angespartes Geld 
gemäss Gesetz aber nach ihrem Tod 
in der Pensionskasse.» Stirbt ein zwei-
mal verheirateter Mann, werden je 
nach Fall sogar zwei Witwenrenten 
fällig. 

Nach Schätzungen von Stefan 
Thurnherr vom  Vermögenszentrum 

VZ nehmen die Pensionskassen dank 
den frühzeitig verstorbenen Ledigen 
jedes Jahr Altersguthaben von 500 
Millionen bis zu einer Milliarde Fran-
ken ein (saldo 5/2016). Bei diesem 
Geld handelt es sich um Lohnbestand-
teile, die eigentlich den Versicherten 
oder bei deren Tod den Erben zugu-
tekommen sollten. 

Lebenslang mit höherem 
Steuertarif bestraft
Diskriminiert werden Singles auch 
bei den Steuern. Die Familienphase 
dauert etwa 20 bis 25 Jahre. Wenn 
während dieser Zeit ein vergünstig-
ter Steuertarif zur Anwendung käme, 
sagt Sylvia Locher, wäre das nachvoll-
ziehbar. «Doch wenn die Familien-
phase zu Ende ist, gilt für Ehepaare 
weiter der günstige Steuertarif», kri-
tisiert sie. «Ledige ohne Kinder dage-
gen werden vom Beginn der Berufs-
tätigkeit bis hin zum Tod mit einem 
höheren Steuertarif bestraft.» Spätes-
tens ab Ende der Kinderphase müss-
ten Verheiratete zum gleichen Tarif 
besteuert werden wie Ledige. 

Grosse Ungleichheiten gibts auch 
bei der Bundessteuer. Rund die Hälf-
te der Familien müssen keine di rekten 
Bundessteuern bezahlen. Die Steuer-
p� icht beginnt für sie bei einem sehr 
viel höheren Betrag als bei Ledigen. 
Und sie können pro Kind 251 Franken 
vom Steuerbetrag abziehen. Allein-
stehende müssen bereits ab einem 
Bruttoeinkommen von 24 225 Fran-
ken Bundessteuern entrichten, Dop-
pelverdiener oder Alleinerziehende 
mit je zwei Kindern erst ab 114 375 re-
spektive 115 900 Franken. Locher kri-
tisiert: «Mit 24 225 Franken kann eine 
alleinstehende Person kaum existie-
ren. Mit einem Bruttoarbeitseinkom-
men von rund 115 000 Franken ist 
man jedoch selbst mit zwei Kindern 
noch weit von der Armutsgrenze ent-
fernt.»  Max Fischer


